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Texte du Praesidium Amendement proposé

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission

Europäische Verordnungen zur Durchführung

der [Art. III-53 und III-54 (ex-87 und 88)] und

insbesondere zur Festlegung der Bedingungen

für die Anwendung des [Art. III-54 (ex-88)

Absatz 3] sowie zur Festlegung derjenigen Arten

von Beihilfen erlassen, die von diesem Verfa-

hren ausgenommen sind. Er beschließt nach An-

hörung des Europäischen Parlamentes.

Der Rat kann Europäische Gesetze zur Dur-

chführung der [Art. III-53 und III-54 (ex-87 und

88)] und insbesondere zur Festlegung der Bedin-

gungen für die Anwendung des [Art. III-54 (ex-

88) Absatz 3] sowie zur Festlegung derjenigen

Arten von Beihilfen erlassen, die von diesem

Verfahren ausgenommen sind.

Begründung:

Die Instrumente dieses Artikels müssen in Einklang gebracht werden mit Art. I-35. Danach muss

eine Verordnungsermächtigung zunächst in einem Gesetz vorgesehen werden. Dieses sollte im re-

gulären Gesetzgebungsverfahren nach Art. I-33 Absatz I erfolgen.


